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EDI Eidgenössisches Departement des Inneren
FMH Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte
SAG Schweizer Allianz Gentechfrei
SGB Schweizerischer Gewerkschaftsbund
SGV Schweizerischer Gewerbeverband
VKMB Kleinbauern-Vereinigung
IVF In-vitro-Fertilisation
SBV Schweizerischer Bauernverband
CNG Christlichnationaler Gewerkschaftsbund (Vorgänger von Travail.suisse)

DFI Département fédéral de l'intérieur
FMH Fédération des médecins suisses
StopOGM Alliance suisse pour une agriculture sans génie génétique
USS Union syndicale suisse
USAM Union suisse des arts et métiers
VKMB Association des petits-paysans
FIV Fécondation in vitro
USP Union Suisse des Paysans
CSC Confédération des syndicats chrétiens de Suisse (Prédécesseur de

Travail.suisse)
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Allgemeine Chronik

Sozialpolitik

Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

Gesundheitspolitik

Im Sommer des Berichtsjahres berieten die Räte den Gegenentwurf des Bundesrates
zur 2010 eingereichten Volksinitiative „Ja zur Hausarztmedizin“. Mit dem direkten
Gegenentwurf wurden die Anliegen der Initiative aufgenommen, ohne allerdings einer
einzelnen Berufsgruppe in der Verfassung eine Sonderstellung einzuräumen.
Gegenüber der Vorlage des Bundesrates wurde in der SGK des Ständerates eine
Bestimmung angepasst: Die Bedürfnisse der Patientinnen und Patienten und eine
ausreichende, für alle zugängliche medizinische Grundversorgung soll ins Zentrum
gestellt werden, aber nicht eine einzelne Berufsgruppe allein. Zudem wurde die
Behandlungsfrist der Initiative um ein Jahr verlängert. Dieser Fristverlängerung stimmte
der Nationalrat zu. Damit verschob sich die Diskussion im Nationalrat auf das Folgejahr,
wobei auch die Differenzen zwischen Bundesratsentwurf und Ständeratsbeschluss erst
2013 besprochen werden. 1

DIREKTER GEGENVORSCHLAG ZU
VOLKSINITIATIVE
DATUM: 13.09.2012
MAXIMILIAN SCHUBIGER

Medikamente

Im Gegenzug beantragte der Bundesrat dem Parlament, die vom Detailhandelgrossisten
Denner lancierte Volksinitiative „für tiefere Arzneimittelpreise“ Volk und Ständen zur
Ablehnung zu empfehlen, da sie zu radikal sei und zu einer Gefährdung der
Volksgesundheit führen könnte. Die vorberatende Kommission des Nationalrates
befand aber, ohne eine wirklich griffige Alternative könnte die Initiative durchaus
Chancen in einer Volksabstimmung haben. Deshalb beschloss sie äusserst knapp (mit 9
zu 8 Stimmen bei einer Enthaltung) einen direkten Gegenvorschlag, der die Frage der
Parallelimporte im Sinn des Bundesrates, aber auf Verfassungsstufe regelt. Damit soll
der Druck aufrecht erhalten bleiben, bis das Heilmittelgesetz vom Parlament
verabschiedet ist. 2

DIREKTER GEGENVORSCHLAG ZU
VOLKSINITIATIVE
DATUM: 12.05.1999
MARIANNE BENTELI

Medizinische Forschung

Nachdem der Bundesrat im Oktober 1988 beschlossen hatte, der «Beobachter»-
Initiative «gegen Missbräuche der Fortpflanzungs- und Gentechnologie beim
Menschen» einen direkten Gegenvorschlag entgegenzustellen, verabschiedete er am
18. September 1989 die entsprechende Botschaft. Darin erklärt er sich mit dem
Grundanliegen der Initianten und deren meisten konkreten Forderungen
einverstanden, wollte den zukünftigen Art. 24 der Verfassung aber umfassender und
präziser formuliert wissen. So erschien es ihm problematisch, die Regelung auf den
Humanbereich zu beschränken und den Begriff der Menschenwürde nur gerade im
Zusammenhang mit der Gentechnologie in der Verfassung zu verankern. Er schlug
deshalb einen Verfassungstext vor, der auch die Tier- und Pflanzenwelt einbezieht. Den
Begriff der Menschenwürde wünschte er einer generellen Grundrechtsnorm
vorzubehalten, wie sie in den Entwürfen zur Totalrevision der Bundesverfassung
vorgesehen ist.

Den beiden ersten Punkten der Initiative stellte der Bundesrat einen Text entgegen, der
Zielnorm und Gesetzgebungskompetenz definiert, aber keine ethische Würdigung
enthält. Den Verbotskatalog in Absatz Drei der Initiative erachtete er als zu imperativ,
und er meldete seine Bedenken an, die Gesetzgebung bereits auf Verfassungsstufe
derart zu präjudizieren. Er schlug deshalb einen Regelungskatalog vor, der sich – gleich
wie der Initiativtext – auf die Fortpflanzungsmedizin beschränkt, der aber die Frage
nach eventuellen Verboten offen lässt. Dem Vorwurf, durch den Verzicht auf klare
Vorgaben werde der Gesetzgebungsprozess – gerade auch in Anbetracht der zum Teil
sehr unterschiedlichen Vorstellungen der verschiedenen politischen Parteien – lang
und schwierig, begegnete er im voraus mit dem Hinweis auf die schon bestehende oder
vorgesehene Gesetzgebung des Bundes in diesem Gebiet. 3

DIREKTER GEGENVORSCHLAG ZU
VOLKSINITIATIVE
DATUM: 18.09.1989
MARIANNE BENTELI
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Als Erstrat befasste sich die kleine Kammer mit der Volksinitiative «gegen Missbräuche
der Fortpflanzungs- und Gentechnologie beim Menschen». Gleich wie der Bundesrat
empfahl auch der Ständerat, die Initiative abzulehnen. Er stimmte dem Gegenvorschlag
des Bundesrates zwar zu, wollte aber in stärkerem Masse die Anliegen der Initianten
berücksichtigen und beschloss, im Humanbereich bereits auf Verfassungsstufe
konkrete Verbote festzuschreiben. Unter anderem sollen Manipulationen am Erbgut
menschlicher Keimzellen, die Beeinflussung der künstlichen Fortpflanzung mit dem
Ziel, nach bestimmten Selektionskriterien besondere Eigenschaften herbeizuführen,
sowie alle Arten von Leihmutterschaft untersagt werden. Gemäss dem Ständerat darf
das Erbgut einer Person nur mit deren Zustimmung oder auf gesetzliche Anordnung hin
untersucht, registriert oder offenbart werden, und ihr muss Zugang zu den Daten über
ihre Abstammung gewährt werden. Nicht gestattet wären die Verschmelzung von
menschlichem und tierischem Keim- und Erbgut sowie die Kommerzialisierung des
Keim- und Erbgutes. Die pränatale Diagnostik soll weiterhin gestattet sein, ebenso die
In-vitro-Fertilisation, letztere aber nur als ultima ratio, wenn die Unfruchtbarkeit nicht
anders behandelt werden kann. 4

DIREKTER GEGENVORSCHLAG ZU
VOLKSINITIATIVE
DATUM: 20.06.1990
MARIANNE BENTELI

Gleich wie im Ständerat war auch im Nationalrat die Notwendigkeit der Schaffung von
Leitplanken im Bereich der Gentechnologie unbestritten. Ebenso klar war auch, dass
der Rat die Beobachterinitiative «gegen Missbräuche der Fortpflanzungs- und
Gentechnologie beim Menschen» nicht unterstützen und sich für den vom Ständerat
modifizierten bundesrätlichen Gegenvorschlag aussprechen würde. Die Vorarbeiten
der nationalrätlichen Kommission hatten aber eine weitere Verschärfung der Vorlage
bereits angedeutet. Ein Minderheitsantrag I – vorwiegend, aber keinesfalls
ausschliesslich aus dem rot-grünen Lager – welcher für ein gänzliches Verbot der
Befruchtung ausserhalb des Mutterleibes (IvF) eintrat, wurde zwar abgelehnt, dafür
passierte aber ein Minderheitsantrag II, mit dem die IvF insofern eingeschränkt wird, als
nur so viele Eizellen im Reagenzglas befruchtet werden dürfen, wie sofort eingepflanzt
werden können, um so die Missbrauchsmöglichkeiten mit Embryonen einzuschränken
und das ethische Problem der bewussten Zerstörung keimenden Lebens zu vermeiden.
In der Debatte zeigten sich vor allem die CVP und die SP in der Frage der IvF zutiefst
gespalten.

Die Minderheit I wollte zudem den ausser-humanen Bereich in einem separaten
Verfassungsartikel regeln – und zwar bedeutend restriktiver als dies die
Kompetenznorm des ständerätlichen Gegenvorschlags, welche die
Nationalratskommission noch etwas ausgeweitet hatte, vorsah. Insbesondere sollten
Eingriffe in das Keimplasma von Tieren und Pflanzen untersagt, die Freisetzung von
gentechnisch veränderten Organismen, abgesehen von begründeten Ausnahmen,
verboten werden sowie für Lebewesen keine Erfinderpatente gelten. Obgleich das hier
nahezu geschlossene rot-grüne Lager über weite Strecken von den Bauernvertretern
unterstützt wurde, unterlag dieser Antrag schliesslich doch deutlich. 5

DIREKTER GEGENVORSCHLAG ZU
VOLKSINITIATIVE
DATUM: 18.03.1991
MARIANNE BENTELI

In der Abstimmung vom 17. Mai 1992 nahmen Volk und Stände den von Bundesrat und
Parlament als direkten Gegenvorschlag zur inzwischen zurückgezogenen
«Beobachter-Initiative» ausgearbeiteten neuen Artikel 24 der Bundesverfassung
deutlich an. Fast zwei Drittel der Urnengängerinnen und Urnengänger und alle Kantone
mit Ausnahme des Wallis stimmten damit der Einführung von verbindlichen Leitplanken
im Bereich der Gentechnologie zu. Bisher hatte es auf Bundesebene nur Richtlinien
und einige Bundesgerichtsurteile gegeben. Der neue Verfassungsartikel sieht im
einzelnen vor, dass die In-vitro-Fertilisation (IvF) nur erlaubt sein soll, wenn alle
anderen Methoden zur Behebung ungewollter Kinderlosigkeit versagt haben. Eingriffe in
die menschliche Keimbahn sind verboten, ebenso die Forschung an und der Handel mit
Embryonen. Das Erbgut einer Person darf nur mit deren Zustimmung oder aufgrund
gesetzlicher Anordnung untersucht oder registriert werden. Eine mit Spendersamen
gezeugte Person soll Zugang zu den Daten ihrer Abstammung erhalten. Bei Tieren und
Pflanzen schliesslich ist die Würde der Kreatur sowie die Sicherheit von Mensch, Tier
und Umwelt zu wahren.

Verfassungsartikel zur Fortpflanzungs- und Gentechnologie (Art. 24 BV)
Abstimmung vom 17. Mai 1992

Beteiligung: 39.2%
Ja: 1'271'052 (73.8%) / 19 6/2 Stände

DIREKTER GEGENVORSCHLAG ZU
VOLKSINITIATIVE
DATUM: 17.05.1992
MARIANNE BENTELI
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Nein: 450'635 (26.2%) / 1 Stand

Parolen:
— Ja: FDP, SP (2*), CVP (3*), SVP (1*), GP, LdU, EVP, PdA; SGB, CNG, Vorort, SGV, SBV,
VKMB, SBN, SGCI, FMH, Kath. Frauenbund
— Nein: LP (4*), AP, SD, EDU; SAG, Basler Appell gegen Gentechnologie,
Behindertenorganisationen, diverse feministische Gruppen
* In Klammer Anzahl abweichender Kantonalsektionen 6

Suchtmittel

In Anbetracht dieser Ausrichtung seiner Drogenpolitik ist es nicht erstaunlich, dass der
Bundesrat die 1993 eingereichte, äusserst restriktive Volksinitiative «Jugend ohne
Drogen» zur Ablehnung empfehlen will. Anfangs Dezember 1994 gab das EDI einen
entsprechenden direkten Gegenvorschlag in die Vernehmlassung. Die in einem neuen
Verfassungsartikel umschriebene Drogenpolitik des Bundes zielt darauf ab, die
schädigende Wirkung des Drogenkonsums zu minimieren, und sie stützt sich dabei auf
die vier Säulen Repression, Vorbeugung, Therapie und Überlebenshilfe. Die
Verankerung in der Verfassung soll Bund, Kantone und Gemeinden auf diese Leitidee
verpflichten. Wie Bundesrätin Dreifuss erläuterte, will der Bundesrat zwar auch, dass
Jugendliche nicht zu Drogen greifen, doch sei eine drogenfreie Gesellschaft wohl ein
nicht zu erreichendes Idealziel, weshalb es vor allem gelte, die Folgen des Konsums zu
reduzieren. 7

DIREKTER GEGENVORSCHLAG ZU
VOLKSINITIATIVE
DATUM: 06.12.1994
MARIANNE BENTELI

Entgegen seiner Ende 1994 geäusserten Absicht will der Bundesrat den beiden
drogenpolitischen Volksinitiativen keinen direkten Gegenvorschlag entgegensetzen.
Diesen Rückzug begründete er mit der Feststellung, seine Vier-Säulen-Strategie
(Prävention, Überlebenshilfe, Therapie und Repression) habe in der Vernehmlassung
generell einen starken Rückhalt gefunden. Bei der Umsetzung gingen die Meinungen
allerdings weit auseinander, weshalb es nicht ratsam wäre, den breiten Konsens wegen
einer Formulierungsfrage aufs Spiel zu setzen. Die Landesregierung suche in erster
Linie den pragmatischen Weg. Für die Ende 1994 initiierte Revision des
Betäubungsmittelgesetzes sei die verfassungsmässige Grundlage bereits gegeben. FDP
und SP begrüssten den Entscheid des Bundesrates. CVP und SVP kündigten hingegen
an, sie würden sich im Parlament für die Erarbeitung eines Gegenvorschlages einsetzen,
der die wesentlichen Elemente des ursprünglichen bundesrätlichen Vorschlags wieder
aufnehmen soll. 8

DIREKTER GEGENVORSCHLAG ZU
VOLKSINITIATIVE
DATUM: 19.06.1995
MARIANNE BENTELI

Diese Argumente stiessen hingegen im Ständerat auf offene Ohren: Er lehnte die
Initiativen zwar gleichermassen ab, nahm aber mit 32:5 Stimmen einen von seiner
Kommission ausgearbeiteten Gegenvorschlag zu "Jugend ohne Drogen" an. Demnach
sollte in der Verfassung das Ziel der drogenfreien Gesellschaft explizit verankert
werden. Der Ständerat übernahm dabei grosso modo den Vorschlag der CVP, der auch
von der gesamten "Parlamentariergruppe Drogenpolitik" unterstützt wurde. Die
Verschreibung von Drogen sollte unter der Bedingung der medizinischen Anwendung
weiter möglich sein. Für den Gegenvorschlag machten sich vor allem die CVP-
Ständeräte Cottier (FR), Danioth (UR) und Frick (SZ) stark. Zusammen mit den SP-
Abgeordneten Plattner (BS) und Gentil (JU) sowie Dick Marty (fdp, TI) bot Bundesrätin
Dreifuss dem Gegenvorschlag vergebens die Stirn. Das Argument, dass juristisch keine
Notwendigkeit für einen neuen Verfassungsartikel zur Drogenpolitik bestehe, wog im
Rat weniger schwer als die mehrfach vorgebrachte Warnung davor, der Initiative
"Jugend ohne Drogen" in der Abstimmung mit leeren Händen gegenüber zu treten. 9

DIREKTER GEGENVORSCHLAG ZU
VOLKSINITIATIVE
DATUM: 17.09.1996
MARIANNE BENTELI

Aufgrund des klaren nationalrätlichen Abstimmungsergebnisses zeigte sich die
Kommission des Ständerates bereit, auf den Gegenvorschlag zu verzichten. Im Plenum
nahm der liberale Waadtländer Arzt Rochat das Vorhaben jedoch wieder auf und
beantragte - unterstützt von seinen Kollegen Béguin (fdp, NE), Brändli (svp, GR) und
Danioth (cvp, UR) - einen leicht modifizierten Gegenvorschlag. Danach sollten die
Kantone nicht nur dem Missbrauch, sondern generell dem Konsum von
Betäubungsmitteln vorbeugen. Danioth fügte noch hinzu, die medizinische Anwendung
von Drogen sei auf das Unerlässliche zu beschränken. Gegen diese Verschärfung
wehrten sich vor allem jene freisinnigen Abgeordneten, die im September der

DIREKTER GEGENVORSCHLAG ZU
VOLKSINITIATIVE
DATUM: 12.12.1996
MARIANNE BENTELI
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ausgewogeneren Variante noch zugestimmt hatten. Der Appell von Cottier (cvp, FR) und
Schmid (cvp, AI), aus taktischen Gründen die Initiative nicht allein zur Abstimmung zu
bringen, verfing zwar noch, doch bereits in wesentlich geringerem Umfang. 22
Abgeordnete stimmten für den Gegenvorschlag, 20 dagegen. Damit ging auf
parlamentarischer Ebene das Jahr mit einer Pattsituation zu Ende. 10
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